
sprechenwürde. Wenn also die Forderung einer Naturalent¬
schädigungals begründet anerkannt werden soll, so muß und
kann die Naturalentschädigungauf einem anderenWege ge¬
sucht werden als dem einer Fremdherrschaft,die auch bei den
menschlichstenAbsichten der Regierungen immer gehässig
bleibt.
Die deutscheDelegation ist bereit, alsbald mit den alliierten

und assoziiertenRegierungenin Verhandlungendarüber ein¬
zutreten,wie der Ausfall in der Kohlenförderung der ehemals
von Deutschland besetzten Gebiete bis zur Herstellung der
zerstörten Gruben, zu der sie sich verpflichtet hat, ersetzt
werdenkann. Dabei würde sie vorschlagen,an Stelle des rohen
und unangemessenenErsatzesdurch die ÜberweisungdesSaar¬
kohlenbeckensund die Übereignungder dortigen Kohlengruben
einenbilligeren Ausgleichzu suchen.An Stelle der ausfallenden
nordfranzösischenKohlen würden deutscheKohlen, und zwar
nicht nur Saarkohlen,sondernauch Ruhrkohlen zu liefern sein.
Abgesehendavon,daßesverkehrspolitischunzweckmäßigwäre,
geradedie Saarkohlen,die bisher ein ganz anderesnatürliches
Absatzgebiet hatten, ausschließlichfür jene Ersatzzweckezu
benutzen, erscheint die Heranziehung des Ruhrgebietsauch
deshalb unentbehrlich,weil die geschädigtenBezirke auf die
Erzeugnissedes Ruhrgebietsmehr als auf die des Saargebiets
angewiesensind.
Die deutscheDelegation ist überzeugt, daß sich über eine

solche Kohlenlieferung unschwer ein Abkommen treffen ließe,
das allen berechtigten Forderungen Frankreichs Genüge täte.
Voraussetzungwäre nur, daß die Sachverständigenbeider Par¬
teien sich unmittelbar miteinanderin Beziehungsetztenund die
Bedingungender Lieferung auf geschäftlicher Basis in münd¬
lichen Verhandlungenausarbeiteten.
GenehmigenSie, Herr Präsident,den Ausdruck meiner aus¬

gezeichnetenHochachtung.
gez. Brockdorff-Rantzau.

An SeineExzellenz
den Präsidentender Friedenskonferenzusw,

Herrn Clemenceau.

Nr. 2.
DeutscheNote vom 16. Mai 1919über das Saargebiet nebst

Anlage.
DeutscheFriedensdelegation. Versailles,den 16.Mai 1919

Herr Präsident!
In meiner Note vom 13.d. M. über die territorialen Bestim¬

mungendes Friedensentwurfs,betreffendden WestenDeutsch¬
lands, habe ich im Namen der deutschenFriedensdelegation
darauf hingewiesen,daß die Garantien, die insbesonderefür
die Wiedergutmachungder den nordfranzösischenKohlenberg¬
werken zugelügten Schäden gefordert werden, am zweck¬
mäßigstendurch wirtschaftliche Vereinbarungengeboten wür¬
den, die zwischen den beiderseitigenSachverständigenmünd¬
lich zu erörtern wären. Es erscheint der deutschenFriedens-
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